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erfüllt. Ferner verlangt die vorgenannte Bestimmung, 

dass Neubauten nur auf baureifen Grundstücken erstellt 

werden dürfen. 

Zudem ist zu beachten, dass vor Erteilung der Baube­

willigung in der Reservebauzone aber spätestens im 

Zeitpunkt der erfolgten Erschliessung diese in die 

definitive Bauzone umgewandelt werden muss. Das zweite 

ergibt sich aus § 2 RRV RPG. Danach dient die Reserve­

bauzone lediglich der Erschliessung des Baugebietes. 

Das Umwandlungsverfahren richtet sich nach den §§ 38 

bis 41 BauG. 

Mit Schreiben vorn 26. Juni 1987 hat das Baudepartement 

den Quartierplanentwurf vorgeprüft. Im Zentrum des 

Prüfberichtes standen vor allem Fragen im Zusammenhang 

mit dem Kantonalen Richtplan sowie der Führung der 

Erschliessungsstrasse. Als nicht stichhaltig wurde die 

ausserhalb der Bauzone verlaufende Erschliessungsstrasse 

eingestuft. Zum Zweck der Schonung und der Sicherung des 

Kulturlandes hat die strassenrnässige Erschliessung inner­

halb des Baugebietes zu erfolgen. Deshalb kann das ausser­

halb des Baugebietes verlaufende Strassenstück erst ge­

nehmigt werden, wenn die Gemeinde eine Zonenplanänderung 

durchgeführt hat. Der Gemeinde ist es unbenommen, dann­

zumal den nicht genehmigten Quartierplanteil neu zur Ge­

nehmigung einzureichen. Sofern sich diese Zonenplanände­

rung und damit der vorgesehene Erschliessungsbügel nicht 

realisieren lassen, wäre im Sinne der von Art. 19 Abs. 1 

RPG geforderten hinreichenden Zufahrt ein die Stichstrasse 

abschliessender Wendeplatz zu erstellen. In Abweichung zum 

Vorprüfungsbericht sei noch angemerkt, dass im vorliegen­

den Fall eine allfällige Ausdehnung des Baugebietes bis 

zur nicht genehmigten Strasse im Unschärfenbereich des 

Kantonalen Richtplanes läge, was nicht eine Richtplanände­

rung, sondern lediglich eine formlose Richtplananpassung 

bedingen würde. 
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Auf Antrag des Baudepartementes 

beschliesst der Regierungsrat: 

1. Der vom Gemeinderat Ermatingen am 11. Mai 1987 beschlos­

sene Quartierplan Klingler wird unter Ausklammerunq 

des ausserhalb des Siedlungsgebietes verlaufenden 

Strassenstückes genehmigt. 

2. Sofern der Erschliessungsbügel nicht zur Ausführuns ge­

langt, muss zur Erfüllung des Art. 19 Abs. 1 RPG die 

Stichstrasse mit einem Wendeplatz abgeschlossen werden. 

3. Durch die Genehmigung werden folgende Bestandteile 

des Quartierplans rechtskräftig: 

- Baulinien 

Strassenflächen im Baugebiet 

- Ausbaustandard der Strassen (innerhalb der Bauzonen), 
nicht aber die Lage der Strassenränder 

- Generelles Leitungssystem der Werkleitungen und 
Kanalisation 

- Generelle Höhenlage der Strassenachsen und Quer­
profile (innerhalb der Bauzonen) 

4. Mitteilung an: 

- Gemeinderat Ermatingen, 8272 Ermatingen, unter Bei­
lage von je zwei Quartierplandossiers ''Klingler'', 
bestehend aus drei Plänen und einem Planungsbericht, 
je mit Genehmigungsvermerk und Nichtgenehmigungsver­
merk auf den Plänen 

- Baudepartement 

- Amt für Umweltschutz und Wasserwirtschaft 

- Tiefbauamt 

Amt für Raumplanung (2) unter Beilage eines Quartier­
plandossiers ''Klingler", bestehend aus drei Plänen 
und einem Planungsbericht, je mit Genehmigungsvermerk 
und Nichtgenehmigungsvermerk auf den Plänen sowie der 
übrigen Unterlagen 

Für richtige Ausfertigung 

DER STAATSSCHREIBER 
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